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Bad Deutsch-Altenburg, am 05.10.2017 
GZ.: 810-66/3-2017 

Betr.: Wasserabgabenordnung 
 

K U N D M A C H U N G 
 

Verordnung 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg vom 05.10.2017 mit der die 
Verordnung des Gemeinderates über die Erhebung von Wasserversorgungsabgaben einschließlich 
von Vorauszahlungen und Wassergebühren vom 16. Dezember 2003 und vom 15.12.2016 wie folgt 
geändert wird: 

Wasserabgabenordnung 
nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

für die öffentliche Gemeindewasserleitung der Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg beschlossen: 
 
 
 

Der § 5 
Bereitstellungsgebühr 

hat zu lauten: 
 

(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit € 15,00 pro m³/h festgesetzt. 
(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers (in m³/h) 

multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereitstellungsgebühr: 
 

Verrechnungs-
größe in m³/h 

Bereitstellungsbetrag 
in € pro m³/h 

Bereitstellungsgebühr in € 
(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3) 

3 15,00 45,00 
7 15,00 105,00 
12 15,00 180,00 
17 15,00 255,00 
25 15,00 375,00 
75 15,00 1.125,00 

115 15,00 1.725,00 
 

Der § 7 
Ablesungszeitraum 

Entrichtung der Wasserbezugsgebühr 
hat zu lauten: 

 

(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr gemäß 
§ 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. Der 
Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Monate. Er beginnt mit 1. Juli jeden Jahres und endet 
mit 30. Juni des Folgejahres. 

(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier 
Teilzahlungszeiträume wie folgt festgelegt: 
1. von 1. Juli bis 30. September 
2. von 1. Oktober bis 31. Dezember 
3. von 1. Jänner bis 31. März 
4. von 1. April bis 30. Juni 
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Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die 
Teilzahlungszeiträume zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind jeweils am 
15. August, 15. November, 15. Februar und 15. Mai fällig. Die Abrechnung der festgesetzten 
Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechneten Wasserbezugsgebühr erfolgt im 1. 
Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die Teilbeträge für die folgenden 
Teilzahlungsräume neu festgesetzt. 
 

§ 4 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

  

Diese Wasserabgabenordnung tritt mit dem Monatsersten, der dem Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist zunächst folgt, in Kraft. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

Dr. Hans Wallowitsch 
 

 
Angeschlagen am: 10.10.2017 
Abgenommen am:  25.10.2017 
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